
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht BT    
Sommersemester 2026 Viktoria Degen / Louise Kunovic / Josefine Wache  
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht 

 

1 
 

Lösungsskizze Fall 11–13 (§§ 216, 222, 223 ff. StGB) 

Fall 11 

Strafbarkeit des A gemäß §§ 212 I, 216 I StGB 

I. Tatbestand 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Tötung eines anderen Menschen 

(P) Liegt eine täterschaftlich begangene Fremdtötung vor oder nur eine straflose Beihilfe zur 
Selbsttötung? 

à Es kommt darauf an, wer die Tatherrschaft über den unmittelbar lebensbeendenden Akt 
hat, also das zum Tode führende Geschehen tatsächlich beherrscht.1 

Wenn der Lebensmüde also nach Vollzug der letzten Mitwirkungshandlung des anderen noch 
die Gelegenheit hat, die Tötung aus eigener Kraft und eigenem Antrieb abzubrechen, liegt die 
Herrschaft über das Geschehen bei ihm und es ist eine Selbsttötung gegeben. Kann der Suizi-
dent bei der zum Tode führenden Handlung nicht mehr eingreifen, liegt eine Fremdtötung vor. 

B hatte gleich zu Beginn die Tabletten genommen und A die weitere Tatausführung überlas-
sen. Nach dem Gesamtplan hat A das zum Tode führende Geschehen – nämlich das Einleiten 
der Abgase – beherrscht. Er steuerte die Tat bis zum letzten Akt, sodass eine Fremdtötung 
anzunehmen ist. 

Hinweis: Anders wäre es, hätte B keine Tabletten genommen und wäre damit wäh-
rend des Einleitens der Abgase in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen und das Ge-
schehen abzubrechen. Dann müsste man sich noch die Frage stellen, ob ihre Selbst-
tötung freiverantwortlich geschah. E.A. beurteilt das nach den Kriterien der §§ 19, 20, 
35 StGB; die h.M. stellt auf die Kriterien der rechtfertigenden Einwilligung ab.2 Dieser 
Streit ist aus dem AT bekannt, wenn es i.R.d. objektiven Zurechnung darum geht, eine 
freiverantwortliche Selbstschädigung von einer einverständlichen Fremdschädigung 
abzugrenzen. 

b) Ausdrückliches und ernsthaftes Verlangen 

Ausdrücklich: in eindeutiger, unmissverständlicher Weise (+) 

Ernsthaft: fehlerfreie Willensbildung, maßgeblich sind die Kriterien der rechtfertigenden Ein-
willigung (bis auf Verfügungsbefugnis). 

 
1 BGH NJW 2019, 3092 (3093). 
2 Dazu Rengier StrafR BT II, 25. Aufl. 2024, § 8 Rn  2 ff.; Wessels/Hettinger/Engländer BT I, 47. Aufl. 2023, Rn. 117. 
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Demnach ist erforderlich: Verfügungsberechtigung über das Rechtsgut, Einwilligungsfähigkeit 
und das Fehlen wesentlicher Willensmängel. Für die Einwilligungsfähigkeit kommt es nicht auf 
die Geschäftsfähigkeit, sondern auf die geistige und sittliche Reife an. B ist als Trägerin des 
Rechtsguts Leben verfügungsberechtigt. Anhaltspunkte, die gegen eine Einwilligungsfähigkeit 
oder für das Vorliegen von Willensmängel sprechen könnten, sind nicht ersichtlich. 

c) Wodurch der Täter zur Tötung bestimmt wurde 

A wurde durch den ausdrücklichen Wunsch der B im Rahmen des gemeinsamen Tatplans zur 
Tat bestimmt. 

2. Subjektiver Tatbestand 

a) Vorsatz bzgl. Tötung (+) 

b) Vorsatz bzgl. Verlangen (+) 

II. Rechtswidrigkeit und Schuld (+) 

III. Ergebnis 

A hat sich einer Tötung auf Verlangen gemäß §§ 212 I, 216 I StGB schuldig gemacht. 

 

Fallabwandlung 

Vorüberlegung: In der Abwandlung hat B die Tatherrschaft über die lebensbeendende 
Handlung (d.h. die Medikamenteneinnahme). Folglich liegt auf Seiten des A (mangels 
Haupttat) allenfalls eine straflose Beihilfe zum Suizid vor. Der Schwerpunkt der straf-
rechtlichen Vorwerfbarkeit ist somit das Untätigbleiben nach dem Erbrechen der 
Schlaftabletten, obwohl A erkannte, dass B noch am Leben war. 

A. Strafbarkeit des A gemäß §§ 212 I, 216 I, 13 StGB 

Tatbestand 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Eintritt des tatbestandlichen Erfolges (+) 

b) Nichtvornahme der gebotenen Handlung (+) 

A blieb untätig, unterließ also jegliche Hilfe. 

c) Physisch-reale Möglichkeit, die gebotene Handlung vorzunehmen 

Diese scheidet aus, wenn in der konkreten Situation entweder niemand helfen kann (objektive 
Unmöglichkeit) oder der Täter mit seinen individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten den 
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Erfolgseintritt nicht verhindern kann (individuelle Unmöglichkeit). Das ist hier nicht der Fall, A 
hätte mit seinem Handy einen Krankenwagen rufen können. (+) 

d) (Quasi-)Kausalität 

Ein Unterlassen ist dann kausal, wenn die rechtlich gebotene Handlung nicht hinzugedacht 
werden kann, ohne dass der tatbestandsmäßige Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit entfiele. Hier (+) 

e) Garantenstellung 

Die Garantenstellung begründet die Pflicht dafür einzustehen, dass ein bestimmter tatbe-
standlicher Erfolg nicht eintritt. Als Ehemann der B trifft A eine Garantenstellung aus enger 
natürlicher Verbundenheit, vgl. § 1353 I 2 Hs. 2 BGB (Beschütztergarantenstellung). 

(P) freiverantwortliche Selbsttötung der B 

B war zur freiverantwortlichen Selbsttötung entschlossen. Damit könnte die Garantenstellung 
des A geendet haben. 

M1 (alte Rspr.): Nach der früheren Rechtsprechung fällt dem Garanten die Herrschaft über das 
Geschehen zu, sobald der Suizident – etwa durch Bewusstlosigkeit – seine Handlungsfähigkeit 
verliert. Nutzt er eine jetzt noch bestehende Rettungsmöglichkeit nicht, kann er sich wegen 
Tötung durch Unterlassen strafbar machen.3 

M2 (h.L./neue Rspr.): Nach der h.L. und neueren Rechtsprechung kommt eine Unterlassungs-
täterschaft nicht in Betracht.4 Selbst wenn der Lebensmüde bereits das Bewusstsein verloren 
hat, kann die Passivität eines anwesenden Garanten nicht in eine Unterlassungstäterschaft 
umgedeutet werden, solange nichts auf eine Sinnesänderung des Suizidenten hindeutet. 

• (+) Es würde der Wertentscheidung, die Beihilfe am Suizid straflos zu stellen, entge-
genlaufen, wenn der Garant dem Suizidenten zunächst das Tatmittel reichen darf, 
dann aber nach Eintritt der Handlungsunfähigkeit des Suizidenten verpflichtet sein soll, 
den Todeseintritt zu verhindern. 

• (+) Außerdem sind zufällige Ergebnisse zu befürchten, je nachdem, ob der Garant bei 
Eintritt der Bewusstlosigkeit noch am Tatort ist. Der Wille des Sterbenden ist zu res-
pektieren, schließlich gewährt ihm Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG (APR) auch ein Recht, sich 
– ggf. unter Einschaltung der Hilfe von Dritten – das Leben zu nehmen.5 

Demnach liegt keine Garantenpflicht vor. 

 
3 BGH NJW 1984, 2639. 
4 BGH NJW 2019, 3089 (3091 f.); 2019, 3092 (3095); Rengier StrafR BT II, 25. Aufl. 2024, § 8 Rn. 23 ff.; Wes-
sels/Hettinger/Engländer BT I, 47. Aufl. 2023, Rn. 129. 
5 Dazu BVerfG NJW 2020, 905. 
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Hinweis: Dieses Problem wird in der Kommentarliteratur im Zusammenhang mit der 
Reichweite der Garantenstellung diskutiert.6 Überlegt werden könnte aber, ob es 
nicht auch bei der objektiven Zurechnung anzusprechen ist. Es ließe sich argumentie-
ren, wegen der freiverantwortlichen Selbstschädigung der B stelle das Unterlassen 
des A kein rechtlich missbilligtes Verhalten dar. 

Die Punkte Garantenstellung und objektive Zurechnung greifen hier ineinander: Da 
ein (unechtes) Unterlassen nur bei einem begrenzten Kreis von Adressaten, nämlich 
den Garanten i.S.d. § 13 I StGB, strafbar ist, macht die Existenz einer Garantenstellung 
das Unterlassen in der Regel zur rechtlich missbilligten Gefahr. Umgekehrt betrachtet: 
Besteht schon keine Garantenstellung, wird das Unterlassen rechtlich gebilligt und es 
erübrigt sich die Prüfung der objektiven Zurechnung. Die Prüfung der „rechtlich miss-
billigten Gefahr“ geht also zum Teil bereits in der Garantenstellung auf. Daher sollte 
man den Konflikt mit der freiverantwortlichen Selbsttötung der B dort prüfen und die 
objektive Zurechnung, sofern man nicht schon die Garantenstellung verneint, erst da-
nach erörtern.7 

2. Ergebnis 

A hat sich nicht wegen Tötung auf Verlangung durch Unterlassen gemäß §§ 212 I, 216 I, 13 
StGB strafbar gemacht. 

 

B. Strafbarkeit des A gemäß § 323c I StGB 

Tatbestand 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Unglücksfall 

Ein Unglücksfall ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, bei dem erhebliche Gefahren für Men-
schen oder Sachen drohen. 

(P) Kann ein Selbstmordversuch als Unglücksfall angesehen werden? 

M1 (Teil der Lit.): Es fehlt an einem Unglücksfall, wenn der Betroffene absichtlich und freiver-
antwortlich die Situation herbeigeführt hat. Dies ist bei einem Selbstmordversuch der Fall, 
auch wenn der Betroffene die Handlungsfähigkeit verloren hat.8 

 
6 Etwa MüKoStGB/Schneider, 4. Aufl. 2021, Vorbemerkung zu § 211 Rn  67 ff., NK-StGB/Neumann, 6. Aufl. 2023, 
Vorbemerkungen zu § 211 Rn. 73 ff. 
7 Lesenswert dazu Kölbel JuS 2006, 309 (insb. 311 f.). 
8 Schönke/Schröder/Hecker, 30. Aufl. 2019, § 323c Rn. 8. 



Arbeitsgemeinschaft Strafrecht BT    
Sommersemester 2026 Viktoria Degen / Louise Kunovic / Josefine Wache  
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht 

 

5 
 

M2 (Rspr.): Die dem solidarischen Lebensschutz dienende Funktion des § 323c StGB muss auch 
in Selbstmordfällen erfüllt werden und kann nicht davon abhängig gemacht werden, ob eine 
freiverantwortliche Selbsttötung vorliegt.9 Für diese Meinung spricht, dass es zu erheblichen 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung kommen kann, ob die Selbsttötung freiverantwortlich er-
folgte.10 

Hinweis: Beide Meinungen sind gut vertretbar. Sofern der Rspr. gefolgt wird, ist weiter 
zu prüfen: 

b) Unterlassen möglicher Hilfe (+) 

c) Objektive Erforderlichkeit der Hilfe 

Erforderlich ist die Hilfeleistung dann, wenn ohne sie die Gefahr besteht, dass die Unglückssi-
tuation sich zu einem nicht ganz unerheblichen Schaden an Personen oder Sachen auswirkt. 

d) Zumutbarkeit der Hilfe 

Für die Zumutbarkeit maßgeblich ist eine anhand positivierter Wertentscheidungen durchge-
führte Abwägung widerstreitender Interessen. 

Rspr.: Wenn auf der Hand liegt, dass der Suizident am Selbsttötungswillen festhält und keine 
Rettung wünscht, ist die Zumutbarkeit der Rettungsbemühungen zu verneinen.11 

2. Ergebnis 

A hat sich nicht gemäß § 323c I StGB strafbar gemacht.  

 
9 BGH NJW 1984, 2639; vgl. BGH NJW 2019, 3092 (3095). 
10 Vgl. das Argument bei Rengier StrafR BT II, 25. Aufl. 2024, § 8 Rn. 38. 
11 Vgl. BGH NJW 2019, 3092 (3096). 
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Fall 12 

Strafbarkeit der A gem. §§ 222, 13 StGB 

1. Tatbestand 

a) Erfolg eingetreten (+) 

b) Durch Unterlassen oder Tun?  

Schwerpunkt des Handelns liegt beim Unterlassen der Absperrung des Zugangs zum Grund-
stück bzw. bei der fehlenden Sicherung der Baugrube à Unterlassen (+); auch wenn man auf 
den (hier fehlenden) positiven Energieeinsatz abstellt ist ein Unterlassen einschlägig 

c) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung? 

Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt; Maßstab: besonnener, gewissenhaf-
ter Mensch in der sozialen Rolle des Täters 

(P) Welche Sicherungspflichten hat ein Grundstückseigentümer? Bestehen Sicherungspflich-
ten auch im Verhältnis zu Personen, die sich unberechtigt auf dem Grundstück aufhalten? 
Grundsätzlich gilt der Vertrauensgrundsatz: Derjenige, der sich im Verkehr ordnungsgemäß 
verhält, darf darauf vertrauen, dass andere dies auch tun. Dies gilt allerdings nicht absolut, 
sondern nur insofern, als nicht konkrete Anhaltspunkte für die gegenteilige Annahme vorlie-
gen. Bei Kindern ist daher eine Einschränkung zu machen. Sicherungsvorrichtungen sind also 
erforderlich, auch wenn Kinder verbotenerweise am Ort spielen. 

Der Erfolg war auch objektiv voraussehbar, da bereits zuvor Kinder aus der Nachbarschaft auf 
dem Grundstück spielten. 

d) Garantenstellung 

Aus der Herrschaft über eine Gefahrenquelle (vgl. auch die diesbezügliche zivilrechtliche Ver-
kehrssicherungspflicht) 

e) (Quasi-)Kausalität 

Hätte A ihr Grundstück abgesperrt, wäre J mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht in die Grube gefallen. 

f) Objektive Zurechnung des Erfolgs (+) 

Insbesondere stellt eine ggf. zusätzlich zu bejahende Aufsichtspflichtverletzung der Eltern des 
Kindes die Zurechnung nicht in Frage. Im Tod hat sich nämlich jedenfalls auch die mangelnde 
Sicherung der Baugrube realisiert. 

2. Rechtswidrigkeit (+) 
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3. Schuld (+) 

Subjektive Fähigkeiten zur Einhaltung der objektiv geforderten Sorgfalt: Es war A persönlich 
möglich, ihr Gelände abzusperren und sich damit pflichtgemäß zu verhalten. Dass J – oder ein 
anderes Kind – in die Grube fallen könnte, war für sie auch subjektiv vorhersehbar. Sie hatte 
die Kinder auf dem Gelände spielen sehen. 

4. Ergebnis: §§ 222, 13 StGB (+) 

Hinweis: Es besteht Uneinigkeit, ob § 222 StGB Fahrlässigkeit durch Tun und Unterlas-
sen erfasst oder ob beim Vorwurf eines Unterlassens §§ 222, 13 I StGB zu prüfen sind, 
also auch eine Garantenstellung erforderlich ist.12 Da der Wortlaut des § 222 StGB nur 
ein „Verursachen“ verlangt und Fahrlässigkeit schon das „Außerachtlassen“ der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist und damit bereits ein Unterlassenselement ent-
hält, ist erstere Ansicht vorzugswürdig, die andere aber genauso vertretbar. Im Ergeb-
nis macht das hier aber keinen Unterschied. 

 

 
12 Tun und Unterlassen von § 222 erfasst sieht u.a. MüKo StGB/Hardtung, 4. Aufl. 2021, § 222 Rn. 3; a.A. Ren-
gier Strafrecht AT § 54 Rn. 1 f. 


